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Beschlussantrag: 

 

1. Die Baugebietsentwicklung „Strütle/ Weiher“ in Pfrondorf soll auf Grundlage des dargestell-

ten Verfahrens durchgeführt werden.  

2. Die städtebaulichen Eckpunkte gemäß Anlage 1 werden dem städtebaulichen Wettbewerbs-

verfahren zugrunde gelegt.  

3. Für den in Anlage 2 dargestellten Bereich wird nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 

2 Abs. 1 BauGB der Bebauungsplan „Strütle/ Weiher“ mit örtlichen Bauvorschriften nach § 74 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) aufgestellt. 

4. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wird in Form einer 14-

tägigen Planauflage durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden nach § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig am Verfahren beteiligt. 

Ziel:  

Im Zuge der Tübinger Baulandentwicklung soll das Gebiet „Strütle/ Weiher“ in Pfrondorf  für Wohnen 

und Gewerbe entwickelt werden. Es sollen Wohnraum für 500 bis 600 Personen und Gewerbeflächen 

sowohl für eine Betriebserweiterung der Vorort ansässigen Firma Brennenstuhl als auch für innovati-

ves und kleinräumiges Gewerbe geschaffen werden. Mittels eines einphasigen, nicht offenen städte-

baulichen Wettbewerbs soll ein städtebaulicher Entwurf für das Plangebiet erarbeitet und mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Strütle/ Weiher“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen werden.    
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Begründung: 

 
1. Anlass / Problemstellung 

Die Universitätsstadt Tübingen in der Wachstumsregion Stuttgart zählt derzeit knapp 

90.000 Einwohner. Tübingen hat ein positives Wanderungssaldo und die Nachfrage nach 

Wohnraum steigt weiterhin. Die große Nachfrage nach Wohnraum kann nicht mehr nur al-

lein über die Entwicklung von innerstädtischen Flächen gedeckt werden. Neben der Ent-

wicklung von innerstädtischen Wohnbauflächen soll durch die Baulandentwicklung in den 

Teilorten der große Bedarf an Wohnraum gedeckt werden. Mittelfristig soll neuer Wohn-

raum entstehen durch die Entwicklung der Baugebiete „Obere Kreuzäcker“ in Bühl, „Strüt-

le/ Weiher“ in Pfrondorf, „Hinter den Gärten“ in Weilheim, „Burgäcker“ in Hirschau, 

„Schaibleshalden“ in Hagelloch und „Jesinger Loch“ in Unterjesingen.  

 

Die Entwicklung des Gebiets „Strütle/ Weiher“ in Pfrondorf ist die flächengrößte Maßnah-

me in der Baulandentwicklung. Das Plangebiet „Strütle/ Weiher“ soll als eigenständig ge-

prägtes Quartier entwickelt werden, welches keinen Fremdkörper in der Ortschaft darstellt. 

Dabei sollen Wohnraum für ca. 500 bis 600 Personen (ca. 120 Einwohner pro ha Wohnbau-

fläche – in Anlehnung an die Baugebietsentwicklung „Obere Kreuzäcker“ in Bühl) und Ge-

werbeflächen sowohl für eine Betriebserweiterung der Vorort ansässigen Firma Brennen-

stuhl als auch für innovatives und kleinräumiges Gewerbe zur Stärkung des Quartieres ent-

stehen.  

 

Durch eine typologische Vielfalt soll im neuen Quartier Wohnraum für unterschiedliche Ein-

kommensschichten, Altersgruppen und Haushaltsgrößen (z.B. für Senioren, Familien u.a.) 

entstehen und Nutzungen zur Quartiersbelebung (wie z.B. ein Stadtteiltreff mit Bäckerei/ 

Café, Dienstleistungsbetriebe) umgesetzt werden. Das neue Quartier soll sich sowohl durch 

eine Nutzungsmischung als auch durch eine soziale Mischung auszeichnen. 

 

 
2. Sachstand 

a) Plangebiet 

 

Pfrondorf, ein Stadtteil der Universitätsstadt Tübingen, liegt ca. sechs Kilometer nordöstlich 

der Innenstadt und am Rande des Schönbuchs. Der Stadtteil befindet sich auf der Hochflä-

che über dem Neckar (434 m über dem Meer) und bietet einen Ausblick zur Schwäbischen 

Alb, vom Plettenberg im Südwesten bis zur Burgruine Teck im Osten.  

 

Pfrondorf, historisch geprägt als Straßendorf mit Ortskern hat ca. 3268 Einwohner (Stand 

31.12.2018) und verfügt mit Rathaus, Kirche, Gasthof, Pfarrhaus, Kindertagesstätte, Bäcke-

rei und Dorfladen über eine gute Grundversorgung. Durch eine schnelle Siedlungsentwick-

lung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in den letzten Jahrzehnten ist der Ortsteil stark ge-

wachsen und die Ortsmitte gelangt in Randlage. 

 

Das Plangebiet „Strütle/ Weiher“ mit einer Größe von ca. 9,3 ha (siehe Anlage 2) liegt am 

westlichen Ortsrand mit ca. 500 – 700 m Entfernung zur Ortsmitte (Ortsrandlage) und ist 

großräumig an drei Seiten von einer Bebauung umschlossen: 

o im Norden befindet sich das Gewerbegebiet Hofstrütle mit dem großen Betrieb Bren-

nenstuhl 
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o im Osten grenzt Wohnbebauung (kleinteilig) an 

o im Süden befinden sich Wohnbebauung (kleinteilig), eine landwirtschaftliche Hofstelle 

(Weiherstraße 37) und ein Kinderhaus (Weiherstraße 41)  

o im Westen schließt an das Plangebiet eine ausgeräumte Ackerlandschaft vereinzelt mit 

Streuobstbäumen an.   

 

Das Plangebiet ist aufgeteilt in eine ca. 5,2 ha große Wohnbaufläche nördlich der Weiher-

straße und in eine ca. 4,1 ha große Gewerbefläche südlich des Gewerbegebiets Hofstrütle 

zur Betriebserweiterung der ortsansässigen Firma Brennenstuhl und als ein Flächenangebot 

für ein eingeschränktes Gewerbegebiet (siehe Anlage 1 – Lageplan städtebauliche Eckpunk-

te).  

 

Die Verwaltung geht davon aus, dass über den Zeitraum des derzeit in Aufstellung befindli-

chen Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen (Vorent-

wurf Stand 27.03.2017) es zu keiner weiteren baulichen Entwicklung westlich des landwirt-

schaftlichen Weges, Flst. Nr. 7074, kommen wird. Eine Inanspruchnahme weiterer Flächen 

zur baulichen Entwicklung westlich des landwirtschaftlichen Weges ist nicht möglich. Der 

bestehende landwirtschaftliche Weg stellt den räumlichen Siedlungsrand für die Bauge-

bietsentwicklung dar. 

 

b) Bestehende Rechtsverhältnisse  

 

Raumordnung – Regionalplan: 

Das Plangebiet ist im Regionalplan Neckar-Alb 2013 (verbindlich seit 10.04.2015) als „Regi-

onaler Grünzug“ und als “Gebiet für die Bodenerhaltung“ dargestellt. Im Zuge der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes muss sich inhaltlich mit der Thematik auseinander gesetzt wer-

den.  

 

Vorbereitende Bauleitplanung – Flächennutzungsplan und Landschaftsplan: 

Im aktuellen rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan (Stand 137./138. Änderung, verbind-

lich seit 22.09.2017) wird für das Plangebiet eine „Fläche für Landwirtschaft“ dargestellt. 

Aktuell erfolgt die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum 

Tübingen/ Reutlingen. Im Vorentwurf vom 27.03.2017 werden für das Plangebiet eine Ge-

werbliche Baufläche und eine Wohnbaufläche dargestellt. 

 

Im dazugehörigen Vorentwurf des Landschaftsplanes (Stand März 2017) wird für das Plan-

gebiet eine geplante Baufläche mit dem Ziel einer landschaftsschonenden Erweiterung 

möglichst flächensparend und ohne Eingriffe in wertvolle Biotope und mit einer land-

schaftsgerechten Eingrünung, Streuobstbestand und markanten Einzelbäumen dargestellt. 

Der regionale Grünzug (Vorbehaltsgebiet Regionalplan) umfasst das Plangebiet mit dem Ziel 

Erhalt und Aufwertung für das Siedlungsklima, Wohnqualität, Naherholung und Land-

schaftshaushalt. 

 

Angrenzend zum Plangebiet wird im Landschaftsplan die Einzelmaßnahme zur Verbesse-

rung der Biotopvernetzung/ Strukturvielfalt und des Landschaftsbildes in intensiv genutzten 

Bereichen und die Förderung bzw. Weiterentwicklung der Streuobstgürtel um Waldhausen 

und Pfrondorf aufgezeigt. 

 

Verbindliche Bauleitplanung – Bebauungsplan: 

Für das Plangebiet liegt derzeit kein Planungsrecht vor. Auf Grundlage eines städtebauli-

chen Entwurfs soll ein Bebauungsplan im Regelverfahren nach den Vorschriften des Bauge-
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setzbuches mit Umweltbericht und Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung aufgestellt werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen im Plangebiet „Strütle/ Weiher“ ge-

schaffen werden.  

 

c) Planungsziele 

Im Zuge der Baulandentwicklung wird zur Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs für das 

Plangebiet „Strütle/ Weiher“ ein städtebaulicher Wettbewerb (Planungskonkurrenz) durch-

geführt. Aufgabe des städtebaulichen Entwurfs ist es dabei (siehe auch Anlage 1- Städte-

bauliche Eckpunkte), für das Plangebiet ein identitätsstiftendes Konzept aufzuzeigen, wel-

ches auf den jeweiligen Ort und im Spannungsfeld zur angrenzenden Bebauung einen eige-

nen Charakter entwickelt. Es gilt die Identität der Ortschaft Pfrondorf in ihrer Gesamtheit zu 

stärken. Es sollen städtebauliche Antworten sowohl zum baulichen Übergang der beste-

henden Bebauung  und zum Landschaftsraum als auch zum Nutzungs-/ Störpotential von 

großen gewerblichen Baukörpern zur kleinteiligen Wohnbebauung aufgezeigt werden.  

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ausgeräumte Ackerlandschaft vereinzelt mit 

Streuobstbäumen, welche auch im Westen des Plangebiets angrenzt. Im städtebaulichen 

Entwurf gilt es, die landschaftliche Lage des Plangebiets herauszuarbeiten und ihm eine 

neue Prägung zu verleihen. Insbesondere soll die Gestaltung und Einbindung des Ortsran-

des und der räumliche Abschluss bzw. der Übergang zur freien Landschaft dargestellt wer-

den. Die Übergänge vom Plangebiet sind städtebaulich verträglich herzustellen. 

 

Das Plangebiet soll fußläufig und per Rad mit dem umliegenden Siedlungsbereich und der 

freien Landschaft vernetzt werden. Dabei sollen bestehende Fußwegeverbindungen ge-

stärkt werden – eine gute Anknüpfung sowohl an die Ortsmitte und Infrastruktureinrich-

tungen als auch in die freie Landschaft soll geschaffen werden. 

 

Unter Berücksichtigung einer gebietsverträglichen Entwicklung und in Hinblick einer be-

darfsgerechten und angemessenen Grundstücksausnutzung soll für ca. 500 – 600 Personen 

in Pfrondorf Wohnraum geschaffen werden. Durch die hohen Nutzungsanforderungen wird 

eine höhere Dichte in Teilbereichen erforderlich sein. Die Aufgabe des städtebaulichen 

Entwurfs ist es, ein Spannungsfeld der baulichen Dichte auszuarbeiten, welches der hohen 

Nachfrage an bezahlbarem Wohnraum, den Anforderungen an soziales Wohnen sowie Fa-

milien- und Seniorenwohnen nachkommt als auch einen städtebaulich und maßvoll verträg-

lichen Übergang zum Gewerbegebiet und der Umgebungsbebauung schafft. 

 

Um die Entwicklungsmöglichkeiten der vor Ort ansässigen Firma Brennenstuhl nicht einzu-

schränken, sollen Erweiterungsflächen geschaffen werden. Für ein Angebot an innerörtli-

chen Entwicklungsmöglichkeiten für ortsansässige Gewerbe- und Handwerksbetriebe als 

auch zur Stärkung des Quartieres sollen zudem Flächen für kleinräumiges und innovatives 

Gewerbe entstehen.  

 

Für eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung für die Bevölkerung und eine nachhaltige 

klimafreundliche Entwicklung von Bauflächen hat die Universitätsstadt Tübingen durch den 

Gemeinderat entsprechende Grundsatzbeschlüsse verabschiedet. Die Grundsätze sollen in 

der Baugebietsentwicklung angewendet werden:  

o Förderfähiger Wohnungsbau (Baulandbeschluss-Fairer Wohnen) 

o Verpflichtung zur Herstellung bzw. Vorhaltung einer Photovoltaikanlage bei Neubauten 
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o Da die Grundstücke durch die Stadtverwaltung verkauft werden, greift zudem der Nied-

rigenergiebeschluss (Vorlage 529a/2016). So müssen die Wohngebäude mindestens ent-

sprechend dem Standard des „KfW-Effizienzhauses 55“ errichtet werden.  

 

d) Liegenschaften 

 

Seit März 2019 ist der Grunderwerb für die Baugebietsentwicklung „Strütle/ Weiher“ abge-

schlossen (siehe Vorlage 124/2019).  

 

e) Verfahren und Durchführung 

 

Um eine städtebauliche angemessene und bedarfsgerechte Baugebietsentwicklung im Orts-

teil Pfrondorf sicherzustellen, soll das Plangebiet „Strütle/ Weiher“ gesamtheitlich betrach-

tet werden. Ziel dabei ist es, ein neues eigenständig geprägtes Quartier herauszuarbeiten, 

welches sowohl der landschaftlichen und räumlichen Lage gerecht wird als auch dem Orts-

teil eine neue Prägung verleiht. 

 

Hierfür soll ein umfassendes und differenziertes Verfahren durchgeführt werden. Dabei sol-

len die Belange und Bedarfe der Öffentlichkeit offen im Planungsprozess eingebunden und 

angemessen berücksichtigt werden.  

 

Seitens der Stadtverwaltung soll die Baugebietsentwicklung mittelfristig in mehreren Ar-

beitsschritten erfolgen: 

  

1. Projektstart – Erarbeitung der städtebaulichen Eckpunkte:  

Die Ziele, die Bedarfe und die Rahmenbedingungen für die Baugebietsentwicklung in Pfron-

dorf sind umfassend ermittelt worden und in den städtebaulichen Eckpunkten festgehalten. 

Die städtebaulichen Eckpunkte sind das Ergebnis einer umfassenden  Bedarfsermittlung, 

welche verwaltungsintern in enger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat als auch durch 

Workshopverfahren in Pfrondorf unter Beteiligung von der Öffentlichkeit und der städti-

schen Fachämtern erfolgte. Die städtebaulichen Eckpunkte geben den Rahmen zur bauli-

chen Entwicklung des Plangebiets und sind ausführlich in der Anlage 1 dargestellt. Es sind 

Anforderungen zum Städtebau, Freiraum, Erschließung, Umwelt und Artenschutz, zentralen 

Wärmeversorgung und Rahmenbedingungen zur Baulichen Dichte und Nutzungsmischung 

festgelegt. 

 

Die städtebaulichen Eckpunkte werden als Aufgabenstellung dem Wettbewerbsverfahren 

mit dem Ziel der Erarbeitung eines städtebaulichen Entwurfs zu Grunde gelegt.   

 

2. Städtebaulicher Wettbewerb: 

Zur Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs für das Plangebiet soll ein einphasiger nicht 

offener städtebaulicher Wettbewerb mit ca. 15  Architektur- und Planungsbüros  durchge-

führt werden. Der städtebauliche Entwurf muss sich mit einer Vielzahl von komplexen Fra-

gestellungen auseinandersetzen (siehe Anlage 1 - Städtebauliche Eckpunkte). Das städte-

bauliche Wettbewerbsverfahren bietet dabei die Möglichkeit, unter einer Vielzahl von Ent-

würfen im direkten Vergleich anhand nachvollziehbarer, sachlicher Kriterien den überzeu-

gendsten städtebaulichen Entwurf zu ermitteln.  

 

Der Auslober des Verfahrens ist der Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaft der Uni-

versitätsstadt Tübingen. Das Wettbewerbsverfahren, ein anonymes Verfahren, wird seitens 

der Verwaltung durch das Büro kohler grohe aus Stuttgart betreut.  
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Seitens der Verwaltung ist eine Teilnahme von 15 Architektur- und Planungsbüros an dem 

Verfahren erwünscht. Fünf Büros werden von der Verwaltung festgelegt und die Auslosung 

der zehn weiteren Büros erfolgt durch ein Ausschreibungsverfahren. Das Preisgericht, wel-

ches bei der Auslobung des Wettbewerbs mitwirkt und über die Wettbewerbsarbeiten ent-

scheidet, setzt sich zusammen aus sechs Fachpreisrichtern und aus fünf Sachpreisrichtern. 

 

Als Fachpreisrichter sind vorgesehen: 

o Baubürgermeister Soehlke 

o Frau Landwehr, Leiterin des Fachbereichs Planen Entwickeln Liegenschaften 

o Hr. Prof. Dr. Frank Lohrberg, Freier Landschaftsarchitekt bdla, Stuttgart 

o Hr. Dr. Bernd Fahle, Freier Architekt und Stadtplaner, SRL/DASL, Freiburg, Gestaltungs-

beirat in Tübingen 

o Frau Ingrid Burgstaller, Freie Architektin und Stadtplanerin, München 

o Hr. Prof. Carsten Lorenzen, Freier Architekt, Berlin/ Kopenhagen 

 

Als stellvertretende Fachpreisrichter sind vorgesehen: 

o Frau Irene Burkhardt, Freie Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, München 

o N.N.  

o Frau Gabriele Dillmann, Leiterin der Fachabteilung Stadtplanung 

 

Als Sachpreisrichter, entsprechend der von der Verwaltung geführten Liste, sind vorgesehen:  

o Oberbürgermeister Palmer 

o Vertreter aus zwei Fraktionen (CDU und Tübinger Liste) 

o Ortsvorsteher Pfrondorf 

o ein Vertreter aus der Wirtschaft. 

 

Als stellvertretende Sachpreisrichter sind vorgesehen: 

o Verteter Fraktion AL/ Grüne 

o Vertreter Ortschaftsrat 

 

Als sachverständiger Berater ist  Herr Olaf Hildebrandt von ebök Planung und Entwicklung 

Gesellschaft mbH, Tübingen, vorgesehen. 

 

Das Wettbewerbsverfahren soll in diesem Jahr durchgeführt werden: 

o 19.07.2019 Preisrichtervorbesprechung 

o Mitte August Bearbeitungsbeginn des Wettbewerbes für die teilnehmenden Büros 

o 18.12.2019 Preisgerichtssitzung. 

 

Im Anschluss soll der Siegerentwurf in den Gremien und in einem öffentlichen Forum vorge-

stellt werden. In diesem Rahmen soll auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben wer-

den, sich zu informieren und sich zu äußern zum städtebaulichen Entwurf. 

 

3. Bebauungsplanverfahren: 

Um die hohe Nachfrage nach Wohnraum baldmöglichst abzudecken, soll die Baulandentwick-

lung in Pfrondorf schnell und zeitnah erfolgen. Mit dem Aufstellungsbeschluss wird das Be-

bauungsplanverfahren formal eingeleitet. Im Anschluss des Wettbewerbsverfahrens soll auf 

Grundlage des Siegerentwurfs die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und 

die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden nach § 4 

Abs. 1 BauGB stattfinden. Parallel zum frühzeitigen Beteiligungsverfahren soll der städtebau-

liche Entwurf anhand der Beurteilung vom Preisgericht und den Stellungnahmen aus der Öf-
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fentlichkeit (öffentliches Forum) überarbeitet werden. Der überarbeitete städtebauliche 

Entwurf stellt die Grundlage zur Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes und der erforder-

lichen Gutachten dar. Für das Bebauungsplanverfahren ist folgende Zeitschiene vorgesehen: 

o Frühjahr 2020 vorgezogene Bürgerbeteiligung und frühzeitige Trägerbeteiligung 

o Frühjahr 2021 Beschluss zur Billigung und Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 

o Sommer 2021 Satzungsbeschluss 

 

Im Anschluss des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan werden die Erschließungsarbei-

ten durch den Fachbereich Tiefbau umgesetzt. Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird 

die Verwaltung die Grundstückspreise festlegen und mit der Grundstücksvergabe beginnen.  

 

f) Prüfaufträge  

 

o Der Ortschaftsrat Pfrondorf hat in seiner Sitzung am 10.04.2019 einstimmig beschlossen, 

dass die geplante Fläche für eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung zugunsten von 

Wohnbaufläche verkleinert werden kann. Aufgrund des demografischen Wandels und 

der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist aus Sicht der Verwaltung  die 

Nutzungsverschiebung um maximal  10 m unter der Maßgabe der schalltechnischen Ver-

träglichkeit und einer beidseitigen Erschließung im Bereich der eingeschränkten gewerb-

lichen Nutzung  grundsätzlich vorstellbar. Eine gutachterliche Einschätzung ist hierzu be-

auftragt. Das Ergebnis wird bis zum Beginn des Wettbewerbs vorliegen und Eingang in 

den Auslobungstext des Wettbewerbs finden. Für die zusätzlichen Wohnbauflächen er-

folgt dann eine Nachzahlung (Differenz zwischen Ankaufspreis Wohnen und Gewerbe) 

an die damaligen Grundstückseigentümer. 

 

o Der Boden in Pfrondorf ist i.d.R. nicht versickerungsfähig. Aufgrund der Planungserfah-

rung aus dem umliegenden Gewerbegebiet „Gansäcker“ ist im Plangebiet voraussicht-

lich mit Schichtenwasser zurechnen. Für die Entwässerung des Plangebiets werden da-

her Flächen benötigt. Die Verwaltung ist deshalb bemüht noch Flächen westlich des 

landwirtschaftlichen Weges zu erwerben.  
 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung empfiehlt den Beschlussanträgen zu folgen. Ziel ist es, das Gebiet „Strütle/ 

Weiher“ geordnet städtebaulich zu entwickeln. Es sollen zeitnah die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für neue Flächen zum Wohnen und zur gewerblichen Nutzung geschaffen 

werden, um damit den großen Bedarf abzudecken.   

 

 

4. Lösungsvarianten 

4.1. Variante 1 

Der geringfügigen Vergrößerung der Wohnbaufläche wird nicht zugestimmt. Es bleibt die 

Flächengröße der Wohnbaufläche wie in der Anlage 1 im Lageplan bestehen.  

4.2. Variante 2 

Einzelne städtebauliche Eckpunkte werden geändert.  
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5. Finanzielle Auswirkungen 

Die anfallenden Entwicklungskosten für Planung und Realisierung werden durch die Grund-

stücksverkäufe wieder refinanziert.  

 

  

 



 

 

 

    
 

PFRONDORF - BAUGEBIETSENTWICKLUNG STRÜTLE/ WEIHER 

Städtebauliche Eckpunkte 

 

1. Einbindung und Gebietscharakter 

Pfrondorf, ein Stadtteil der Universitätsstadt Tübingen, liegt ca. sechs Kilometer nordöstlich der 

Innenstadt und am Rande des Naturparks Schönbuch. Der Stadtteil befindet sich auf der Hochfläche 

über dem Neckar (434 m über dem Meer) und bietet einen Ausblick zur Schwäbischen Alb, vom 

Plettenberg im Südwesten bis zur Burgruine Teck im Osten.  

 

Pfrondorf, historisch geprägt als Straßendorf mit Ortskern hat ca. 3268 Einwohner (Stand 

31.12.2018) und verfügt mit Rathaus, Kirche, Gasthof, Pfarrhaus, Kindertagesstätte, Bäckerei und 

Dorfladen über eine gute Grundversorgung. Durch eine schnelle Siedlungsentwicklung neuer Wohn- 

und Gewerbegebiete in den letzten Jahrzehnten ist der Ortsteil stark gewachsen und die Ortsmitte 

gelangt in Randlage. 

 

Das Plangebiet „Strütle/ Weiher“ mit einer Größe von ca. 9,3 ha liegt am westlichen Ortsrand mit 

ca. 500 – 700 m Entfernung zur Ortsmitte (Ortsrandlage) und ist großräumig an drei Seiten von ei-

ner Bebauung umschlossen: 

o im Norden befindet sich das Gewerbegebiet Hofstrütle mit einem großen Betrieb 

o im Osten grenzt Wohnbebauung (kleinteilig) an 

o im Süden befinden sich Wohnbebauung (kleinteilig), eine landwirtschaftliche Hof-

stelle (Weiherstraße 37) und ein Kinderhaus (Weiherstraße 41)  

o im Westen schließt an das Plangebiet eine ausgeräumte Ackerlandschaft vereinzelt 

mit Streuobstbäumen an.   

 

Das Plangebiet ist aufgeteilt in eine ca. 5,2 ha große Wohnbaufläche nördlich der Weiherstraße und 

in eine ca. 4,1 ha große Gewerbefläche südlich des Gewerbegebiets Hofstrütle zur Betriebserweite-

rung der ortsansässigen Firma Brennenstuhl und als ein Flächenangebot für ein eingeschränktes 

Gewerbegebiet.  

 

Das Plangebiet „Strütle/ Weiher“ soll als eigenständig geprägtes Quartier entwickelt werden, wel-

ches keinen Fremdkörper in der Ortschaft darstellt. Dabei soll Wohnraum für ca. 500 bis 600 Perso-

nen und Flächen für innovatives und kleinräumiges Gewerbe zur Stärkung des Quartieres entste-

hen. Durch eine typologische Vielfalt soll im neuen Quartier Wohnraum für unterschiedliche Ein-

kommensschichten, Altersgruppen und Haushaltsgrößen (z.B. für Senioren, Familien u.a.) entstehen 

und Nutzungen zur Quartiersbelebung (wie z.B. ein Stadtteiltreff mit Bäckerei/ Café, Dienstleis-

tungsbetriebe) umgesetzt werden. Das neue Quartier soll sich sowohl durch eine Nutzungsmi-

schung als auch durch eine soziale Mischung auszeichnen. 
  

 

03.06.2019  
 
Gabriele Hertel 
Gesch.Z.71/ Her 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anlage 1 zur Vorlage 93/2019 
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2. Aufgabenstellung und Ziele 

Aufgabe des städtebaulichen Entwurfs ist es dabei, für das Plangebiet ein identitätsstiftendes Kon-

zept aufzuzeigen, welches auf den jeweiligen Ort und im Spannungsfeld zur angrenzenden Bebau-

ung einen eigenen Charakter entwickelt. Es gilt die Identität der Ortschaft Pfrondorf in seiner Ge-

samtheit zu stärken. Es sollen städtebauliche Antworten sowohl zum baulichen Übergang der be-

stehenden Bebauung  und zum Landschaftsraum als auch zum Nutzungs-/ Störpotential von großen 

gewerblichen Baukörpern zur kleinteiligen Wohnbebauung aufgezeigt werden.  

 

Die Verwaltung geht davon aus, dass über den Zeitraum des derzeit in Aufstellung befindlichen Flä-

chennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen (Vorentwurf Stand 

27.03.2017) es zu keiner weiteren baulichen Entwicklung westlich des landwirtschaftlichen Weges, 

Flst. Nr. 7074, kommen wird. Eine Inanspruchnahme weiterer Flächen zur baulichen Entwicklung 

westlich des landwirtschaftlichen Weges ist nicht möglich. Der bestehende landwirtschaftliche Weg 

stellt den räumlichen Siedlungsrand für die Baugebietsentwicklung dar. Im städtebaulichen Entwurf 

soll die Ausbildung des Siedlungsrandes dargestellt werden.  

 

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand mit Blick auf die Schwäbische Alb und mit 500-700 m 

Entfernung zur Ortsmitte. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine ausgeräumte Ackerlandschaft 

vereinzelt mit Streuobstbäumen, welche auch im Westen des Plangebiets angrenzt. Im städtebauli-

chen Entwurf gilt es, die landschaftliche Lage des Plangebiets herauszuarbeiten und ihm eine neue 

Prägung zu verleihen. Insbesondere soll die Gestaltung und Einbindung des Ortsrandes und der 

räumliche Abschluss bzw. der Übergang zur freien Landschaft dargestellt werden. Die Übergänge 

vom Plangebiet sind städtebaulich verträglich herzustellen. 

 

Das Plangebiet soll fußläufig und per Rad mit dem umliegenden Siedlungsbereich und der freien 

Landschaft vernetzt werden. Dabei sollen bestehende Fußwegeverbindungen gestärkt werden – 

eine gute Anknüpfung sowohl an die Ortsmitte und Infrastruktureinrichtungen als auch in die freie 

Landschaft soll geschaffen werden. 
 

Unter Berücksichtigung einer gebietsverträglichen Entwicklung und in Hinblick einer bedarfsgerech-

ten und angemessenen Grundstücksausnutzung soll für ca. 500 – 600 Personen in Pfrondorf Wohn-

raum geschaffen werden. Durch die hohen Nutzungsanforderungen wird eine höhere Dichte in Teil-

bereichen erforderlich sein. Die Aufgabe des städtebaulichen Entwurfs ist es, ein Spannungsfeld der 

baulichen Dichte auszuarbeiten, welches der hohen Nachfrage an bezahlbarem Wohnraum, den 

Anforderungen an soziales Wohnen sowie Familien- und Seniorenwohnen nachkommt als auch 

einen städtebaulich und maßvoll verträglichen Übergang zum Gewerbegebiet und der Umgebungs-

bebauung schafft. 

 

Um die Entwicklungsmöglichkeiten der vor Ort ansässigen Firma Brennenstuhl nicht einzuschrän-

ken, sollen Erweiterungsflächen geschaffen werden. Für ein Angebot an innerörtlichen Entwick-

lungsmöglichkeiten  für ortsansässige Gewerbe- und Handwerksbetriebe als auch zur Stärkung des 

Quartieres sollen zudem Flächen für kleinräumiges und innovatives Gewerbe entstehen.  

 

Für eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung für die Bevölkerung und eine nachhaltige klima-

freundliche Entwicklung von Bauflächen hat die Universitätsstadt Tübingen durch den Gemeinderat 

entsprechende Grundsatzbeschlüsse verabschiedet, welche in der Baugebietsentwicklung anzu-

wenden sind:  
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a. Förderfähiger Wohnungsbau (Baulandbeschluss-Fairer Wohnen) 

Ziel des Baulandbeschlusses ist es unter anderem, eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung für 

untere bis mittlere Einkommensgruppen und vielfältige Haushaltsformen sicherzustellen. Die Reali-

sierung von förderfähigem Wohnungsbau kann bei Vorliegen der Voraussetzungen auf Antrag durch 

Landesmittel gefördert werden. Bei der Grundstücksvergabe in der Außengebietsentwicklung gilt 

dabei (Auszug aus der Vorlage 202/2018): 

 Mietwohnungsbau (ca. 1/3 besonders geschütztes Marktsegment): In diesem Segment soll 

vorwiegend klassischer geförderter Wohnungsbau zu Konditionen der sozialen Mietwohn-

raumförderung des Landes Baden-Württemberg bei einer Regelabsenkung von 33 % mit ei-

ner Bindungsfrist von 30 Jahren entstehen. Alternativ kann auch sonstiger mietgebundener 

Wohnungsbau und innovative Projekte für besondere Zielgruppen (z. B. Seniorenwohnen 

oder Pflege WGs) entstehen. Bei der Mietgestaltung von Wohnangeboten mit Pflegeantei-

len sollen die Vorgaben der Kostenträger in Bezug auf die Höchstmieten beachtet werden. 

Für das gesamte Segment gilt, dass die vom Eigentümer festgesetzte Nettomiete die ortsüb-

liche Vergleichsmiete nicht überschreiten darf. 

 

 Freies Segment (ca. 2/3): In diesem Segment gibt es keine Beschränkungen durch „Fairer 

Wohnen“. Es kann sich aus Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäusern sowie Geschosswoh-

nungsbau zusammensetzen. 
  

Die Aufgabe des städtebaulichen Entwurfs ist es, entsprechende Vorschläge für Nutzungsmischung 

des Wohnens herausarbeiten. 

 

b. Verpflichtung zur Herstellung bzw. Vorhaltung einer Photovoltaikanlage bei Neubauten 

Durch den benannten Grundsatzbeschluss wird bei Gebäuden, dessen vorgesehene Nutzung einen 

Strombedarf bedingt, die Installation einer funktionstüchtigen Photovoltaikanlage mit fest installier-

ten Photovoltaikmodulen an oder auf dem Gebäude und die Nutzung des daraus erzeugten Stroms 

für den Bedarf im oder am Gebäude und / oder für die Einspeisung in das örtliche Stromnetz zur 

Pflicht (PV-Pflicht). Die Anlagenleistung der Photovoltaikanlage muss bei mindestens 1 Kilowatt-

peak (kWpeak) liegen.  

 

Der Ausbau der Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) stellt einen wichtigen Bei-

trag zum Klimaschutz, zur dezentralen Energieversorgung und zur Reduktion von Luftschadstoffen 

dar. Zudem werden dadurch Energieversorgungs- und Energiepreisrisiken reduziert. Im städtebauli-

chen Entwurf sollen daher eine energetisch und wirtschaftlich sinnvolle Bauweise und die Nutzung 

von Photovoltaikanlagen berücksichtigt werden. 

 
c. Niedrigenergiebeschluss (Vorlage 529a/2016) 

Die Grundstücke werden durch die Stadtverwaltung veräußert. Daher ist der Niedrigenergiebe-

schluss (Vorlage 529a/2016) umzusetzen – Die Wohngebäude müssen mindestens entsprechend 

dem Standard des „KfW-Effizienzhauses 55“ errichtet werden. 

 
3. Rahmenbedingungen 

Bauen in zeitlichen Abschnitten 
Die Umsetzung des Baugebiets ist in drei Bauabschnitten vorstellbar. Jedoch sollen die Kernnutzun-

gen, wie z.B. die Kinderbetreuungseinrichtung, der Soziale Wohnungsbau und das Seniorenwohnen 

im ersten Bauabschnitt realisiert werden. Die Bauabschnitte sind im städtebaulichen Entwurf sche-

matisch darzustellen.  
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Freiraum 

Im Plangebiet sollen differenzierte Freiflächen mit einer durchgängigen und verzahnenden Struktur 

entwickelt werden. Die öffentlichen Freiflächen sollen in einer angemessenen Größe entstehen. 

Eine wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Freiflächen soll im städtebaulichen Entwurf Be-

rücksichtigung finden.   

Ziele sind: 

- eine  hohe Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität für öffentliche und private Freiflächen 

- multifunktionale Nutzung der Freiflächen (multifunktionale Grün-, Frei-, Spiel- und Aufenthalts-

flächen für alle Bewohnergruppen als auch Nutzungskonzepte im Sinne von gemeinschaftlichen 

Aktivitäten) 

- Freiflächen sollen aktiv für die Bewohner erlebbar sein  

- Für die Kommunikation und Begegnung der Bewohner ist ein Ort mit zentraler Funktion für das 

Quartier (z.B. Quartiersmitte) zu schaffen. Eine angemessene und wirtschaftliche Flächengröße 

dafür ist im städtebaulichen Entwurf herauszuarbeiten. Durch die  Ausbildung einer Quartiers-

mitte soll die Ortsmitte in Pfrondorf in ihrer Funktion der Grundversorgung nicht geschwächt 

werden.     

- Ortsrandeingrünung 

 

Erschließung 

Die Darstellung einer Erschließungskonzeption ist Aufgabe des städtebaulichen Entwurfs. Je nach 

Gebäudetypologie soll der Straßenraum angepasst und wirtschaftlich herausgearbeitet werden 

(Wohnwege, Sammelstraße u.a.). Dabei sollen folgende Themen Berücksichtigung finden: 

- Das Plangebiet kann über die Lindenstraße und Weiherstraße erschlossen werden. Der landwirt-

schaftliche Weg soll nicht zur Erschließung des Plangebiets ausgebaut werden.   

- Im Norden des Plangebiets soll die Erschließung der gewerblichen Flächen erfolgen. Dabei soll im 

städtebaulichen Entwurf möglichst eine beidseitige Erschließung für die eingeschränkte Gewer-

beflächen berücksichtigt werden. Die Erschließung der Erweiterungsfläche für den ansässigen 

Betrieb muss über das Bestandsgelände erfolgen.  

- Angebote für neue Mobilitätsformen (z. B. Lastenrad für das Quartier, Flächen für Fahrradverleih 

Pedelec, car-sharing, ggf. mit Ladesäule – zwei Ladepunkte a 22kW he Ladesäule, Senkrecht-

parkplätze, Breite des Stellplatzes pro Ladepunkt mindestens 2,50 m betragen, 0,2 m² Grundflä-

che, Carport mit Photovoltaik-Anlage zur Ladestromerzeugung, gute Erreichbarkeit und Zugäng-

lichkeit, intermodale Verknüpfung)  

- Die Straßenquerschnitte sind so zu dimensionieren, dass ein Wenderadius für ein dreiachsiges 

Müllfahrzeug nachgewiesen werden kann. 

- Bei Gehwegen ist die tatsächliche Nutzung zu bedenken, das allgemeine Mindestmaß von 2,50 m 

soll nicht unterschritten werden (Rollator und Kinderwagen müssen sich begegnen können; ein 

Rollstuhl soll sich auf dem Gehweg drehen können). 

- Öffentliche Stellplätze sollen im Plangebiet verteilt untergebracht werden.  

- Die nach LBO und VGV-Stellplätze bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze müssen nach-

gewiesen werden. Dabei ist aus Sicht der Verwaltung ein Stellplatznachweis für den Bereich des  

Einfamilienhauswohnens ein Stellplatz pro Wohneinheit (WE) und für den Bereich des Ge-

schosswohnungsbaus 0,9 Stellplatz pro WE vorstellbar. Es sollen wirtschaftliche, flächensparen-

de und integrierbare Lösungen für das Unterbringen der Stellplätze dargestellt werden, die eine 

hohe Qualität der öffentlichen und privaten Freiräume sichern. Bei kleineren Gebäudetypologien 

(z.B. Doppel- und Reihenhäuser) sollen die Stellplätze auf dem eigenen Grundstück unterge-

bracht werden. Im Geschosswohnungsbau sollen die Stellplätze vorwiegend in Tiefgaragen un-
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tergebracht werden. Zu geringen Anteilen kann der Stellplatznachweis auch oberirdisch erfolgen. 

In Hinblick auf Wirtschaftlichkeit ist die Herstellung von gemeinschaftlich genutzten Tiefgaragen 

im Geschosswohnungsbau gewünscht. 

- Die Einbindung von Fahrradabstellflächen in die Gebäude ist wünschenswert.  

- Der öffentliche Straßenraum soll neben seiner Erschließungsfunktion gleichzeitig auch eine so-

ziale Funktion für kommunikative und gemeinschaftliche Aktivitäten übernehmen. 

- Zur Optimierung der ÖPNV-Erschließung –ggf. mit veränderten und/ oder zusätzlichen Halte-

punkten sind Vorschläge erwünscht (Anbindung an den Stadtbus) 

- Das Plangebiet soll fußläufig und per Rad mit dem umliegenden Siedlungsbereich und der freien 

Landschaft vernetzt werden. Dabei sollen bestehende Fußwegeverbindungen gestärkt werden – 

eine gute Anknüpfung sowohl an die Ortsmitte und Infrastruktureinrichtungen als auch in die 

freie Landschaft soll geschaffen werden. 

 

Entwässerung 

Der Boden in Pfondorf ist i.d.R. nicht versickerungsfähig. Für das geplante Gebiet wird ein Trennsys-

tem (Regenwasser- und Schmutzwasserkanal) vorgesehen.  

 

Aufgrund der Planungserfahrung aus dem umliegenden Gewerbegebiet „Gansäcker“ ist voraussicht-

lich im Plangebiet mit Schichtenwasser zurechnen.  

 

Im Zuge des weiteren Planungsprozesses werden durch die Fachabteilung Entwässerung das benö-

tigte Rückhaltevolumen für das Niederschlags- und Schichtenwasser ermittelt als auch Maßnah-

menvorschläge für den Umgang mit dem Schichtenwasser und der Rückhaltung des Niederschlags-

wassers erarbeitet. Sie sollen Eingang in die Wettbewerbsaufgabe finden.   

 

Umwelt und Artenschutz 

Ein Artenschutzfachbeitrag zur Entwicklung von Baugebieten in Tübingen Pfrondorf „Weiher“, Menz 

Umweltplanung aus Tübingen vom 26.10.2018 liegt vor. Im östlichen Bereich des Plangebiets befin-

den sich Obstbäume. Der Verlust der Obstbäume ist im Zuge der Baugebietsentwicklung durch 

Nachpflanzung bzw. Wiederaufnahme der Pflege von hochstämmigen Obstsorten im Gebiet auszu-

gleichen. Folglich soll im Freiraumkonzept des Städtebaulichen Entwurfs berücksichtigt werden: 

- Neupflanzungen von Obstbäumen  

- Baumerhalt, so weit wie möglich, (vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen) 

- wenn möglich, der Erhalt bestehender Habitatbäume für Fledermäuse 

- Eine ortstypische Ausbildung des Ortsrandes ist wünschenswert, eventuell Streuobstbäume, 

welche in die Ausgleichsbilanzierung einfließen können. 

 

Zentrale Wärmeversorgung 

Zur Reduktion von Luftschadstoffen und als einen wichtigen nachhaltigen Klimabeitrag soll die 

Wärmeversorgung für alle Baugebiete in der Außengebietsentwicklung der Universitätsstadt Tübin-

gen über eine zentrale und effiziente Nahwärmeversorgung mit dezentralem Pufferspeicher erfol-

gen. Die zentrale Wärmeerzeugung erfolgt voraussichtlich mit einem erdgasbetriebenen Blockheiz-

kraftwerk (BHKW) und ergänzend mit regenerativer Energiegewinnung. Für eine effiziente Nutzung 

gelten folgende Rahmenbedingungen: 

- Anschluss- und Benutzungsverpflichtung für Bewohner 

- eine Heizzentrale (BHKW) 
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Aufgrund der Größe des Plangebiets kann das BHKW nicht in ein Gebäude integriert werden. Es sind 

ein eigener Standort für das BHKW und für einen unterirdischen Pufferspeicher erforderlich. Seitens 

der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, einen Standort mit Heizzentrale und Trafostation auf 

einem Grundstück innerhalb der gewerblichen Bauflächen im Plangebiet vorzusehen. Zudem muss 

die Möglichkeit zur Installation eines Gas-Hausanschlusses vorliegen. Damit die Wärmelieferung für 

das Gebiet möglich ist, muss das Gebäude in einem ersten Bauabschnitt errichtet werden. Die kon-

kreten Anforderungen (z.B. Flächengröße u.a.) werden derzeit durch die Stadtwerke Tübingen er-

mittelt und sollen als Rahmenbedingung in die Auslobung des Wettbewerbs aufgenommen werden.   

  
4. Städtebauliche Anforderungen  

WOHNEN 

Bauliche Dichte / Nutzungsmischung 

Der städtebauliche Entwurf hat die Aufgabe, ein eigenständiges Quartier mit einer gebietsverträgli-

chen baulichen Dichte und einer landschaftlichen Einbindung herauszuarbeiten, welches Wohn-

raum für ca. 500 -600 Einwohner für unterschiedliche Einkommensschichte, Altersgruppen und 

Haushaltsgrößen schafft. Für das Plangebiet soll, unter Berücksichtigung einer bedarfsgerechten 

und angemessenen Grundstücksausnutzung (Richtwert 2,5 Einwohner pro Wohneinheit), im städ-

tebaulichen Entwurf eine angemessene bauliche Dichte ermittelt werden. In Teilbereichen des 

maßvollen und kleinteiligen Städtebaus wird, im Hinblick auf die hohe Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum und den Nutzungsanforderungen, eine höhere Dichte erforderlich sein.  

 

Es ist ein Angebot an vielfältigen und flexiblen Gebäude- und Wohnformen, u.a. auch moderne ver-

dichtete Formen von Einzelhäusern, zu entwickeln. Es gilt dabei ein Spannungsfeld der baulichen 

Dichte auszuarbeiten, welches der hohen Nachfrage an bezahlbaren Wohnraum, den Anforderun-

gen an soziales Wohnen sowie Familien- und Seniorenwohnen nachkommt als auch einen städte-

baulich und maßvoll verträglichen Übergang zum Gewerbegebiet und der Umgebungsbebauung 

schafft. 

 

Es soll eine Bebauung entstehen, die zum einen eigenständig funktioniert und zum anderen sich  

wie selbstverständlich in den angrenzenden dörflich geprägten Siedlungsbereich Pfrondorfs einfügt 

und sich zum Ortskern anbindet. Ortsbildverträgliche Übergänge sind auszubilden.  

 

Eine klare Zonierung der Grundstücksflächen (Nebenanlagen, Gebäude, Grundstückserschließung, 

Freiflächen) soll eine städtebauliche Qualität und einen guten Wohnwert sicherstellen. Standorte 

für Nebenanlagen (Fahrradabstellplätze, Müll u.a.) sind in ausreichender Anzahl und geordneter 

Form vorzuschlagen und nach Möglichkeit baulich zu integrieren. 

 

Zur Belebung und zur Stärkung des Quartieres soll im städtebaulichen Entwurf eine Quartiersmitte 

herausgearbeitet werden. In diesem Bereich soll eine Nutzungsmischung in einem angemessenen 

Verhältnis entstehen. Dabei soll ein Flächenangebot für eine Bäckerei als ein Stadtteiltreff mit der 

Möglichkeit zur Angliederung an ein Mehrgenerationsprojekt und ein Flächenangebot für kleinere 

gewerbliche Einheiten (alle Arten von nicht störendem Gewerbe – wie z.B. Dienstleister, Büro, Arzt-

praxen) geschaffen werden.  

 
Gebäudehöhen 

Die Höhenentwicklung des Plangebiets soll sich an die gewählte Gebäudetypologie anpassen und 

sich städtebaulich verträglich in die Umgebung einfügen: 
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- bei kleineren Gebäudetypologien (z.B. Doppel- und Reihenhäuser) – maximal zwei Geschos-

se zuzüglich eines Dachgeschosses (untergeordnet) 

- bei Geschosswohnungsbau – maximal 3 Geschosse zuzüglich eines Dachgeschosses (unter-

geordnet) 

 

Dachform/ Dachneigung 

Die Umgebungsbebauung ist geprägt durch Satteldächer, eingedeckt mit rot bis rotbraunen Ziegeln.  

Dachformen sind im Plangebiet nicht festgelegt. Es werden Aussagen im städtebaulichen Entwurf 

erwartet. 

 

Mietpreisgebundener Wohnraum (Baulandbeschluss) 

Im Zuge der Tübinger Außengebietsentwicklung sollen geförderter Mietwohnungsbau oder sonsti-

ger mietgebundener Wohnungsbau bzw. innovative Projekte für besondere Zielgruppen (u.a. Senio-

renwohnen) entstehen. In einem Pilotprojekt der Gebietsentwicklung „Obere Kreuzäcker“ in Bühl 

sind in einem Baustein Rahmenbedingungen festgelegt worden, um Gebäude mit ökologischen und 

sozialen Standards in allen Teilorten wirtschaftlich bauen zu können. Die Berücksichtigung der Rah-

menbedingungen im städtebaulichen Entwurf ist wünschenswert: 

- Drei- bis Vierspänner sind wirtschaftlich im Betrieb 

- Gebäudetiefen von ca. 13 m  

- mindestens 8-10 WE für die Wirtschaftlichkeit eines Aufzuges 
 

Kinderbetreuungseinrichtung (ein bis sechs Jahre) 

Die Planungszahlen ergeben für Pfrondorf folgenden Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen für 

ein bis sechs Jahre: 

Defizit                                unter 3 Jahre                                  über 3 Jahren 

 

2020/21                              -15                                                                -15 

2021/22                              -15                                                               - 19 

2022/23                              -16                                                               - 15 

2023/24                              -20                                                               - 22 

 

Bei der Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs ist daher eine Kinderbetreuungseinrichtung mit 

drei altersgemischten Gruppen, insgesamt 45 Plätzen, vorzusehen. Der Flächenbedarf liegt dabei 

bei einer Bruttogrundfläche von ca. 560 m². Es sind zudem eine Freifläche von ca. 450 m² (10m² pro 

Kind) nachzuweisen. Die Nutzung muss nicht auf einer Ebene erfolgen, bei mehreren Geschossen ist 

in der Planung für das Gebäude ein Aufzug zu berücksichtigen. Die Kinderbetreuungseinrichtung 

kann in eine Gebäudeeinheit integriert werden. 

 

Seniorenwohnen  

In der Tübinger Pflegestrategie wurde im Rahmen von sozialraumorientierter Altenhilfeplanung 

festgelegt, dass es in allen Teilorten und Quartieren Pflegeplätze für alte Menschen geben soll. Der 

Pflegebedarf von derzeit 96 Menschen in Pfrondorf wird im Jahr 2020 auf ca. 112 Menschen im Jahr 

2035 ansteigen. Somit entsteht ein Bedarf an Angeboten für ambulante und stationäre Pflege als 

auch an teilstationären Angeboten und Kurzzeitpflegeplätzen (Prognose): 

- 24 Menschen benötigen ambulante Pflegeangebote 

- 31 Menschen benötigen intensiven Pflegebedarf mit stationärer Dauerpflege 

- 3 Menschen benötigen teilstationäre Pflege 

- Bedarf für betreute Wohnformen steigt von 15 auf 23 an 
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Im städtebaulichen Entwurf sollten daher folgende Nutzungen Berücksichtigung finden: 

- altengerechte Wohnungen/ betreutes Wohnen, bestenfalls generationsgemischt und in andere 

Projekte integriert, 20 Plätze, 1400 m² Nutzungsfläche (NUF) 

- Tagespflege, bestenfalls im Erdgeschoss, zwingend auf einer Ebene, 15 Plätze, 250 m² Nutzungs-

fläche (NUF) 

- Bürgertreff, als „Filiale“ zum Treffpunkt im Pflegeheim, 100 m² Nutzungsfläche (NUF) 

- Generationenwohnhaus  für ein gemeinschaftliches selbstbestimmtes Wohnen im Alter mit ca.  

20 Wohneinheiten und einem großem Gemeinschaftsraum und Küche 
 

GEWERBE 

Bauliche Dichte / Nutzungen 

Im Anschluss südlich des Gewerbegebiets Hofstrütle befindet sich die ca. 4,1 ha große Fläche für 

eine gewerbliche Nutzung (siehe blau umrandete Fläche im Lageplan). Diese Fläche soll aufgeteilt 

werden in eine Gewerbegebietsfläche zur Betriebserweiterung der ortsansässigen Firma Brennen-

stuhl (Grundstückserweiterung um 33 m im Plangebiet, südlich zur bestehenden Grundstücksgren-

ze) und in eine Fläche für ein eingeschränktes Gewerbegebiet. 

 

Die Erschließung für das Grundstück zur Betriebserweiterung der Firma Brennenstuhl (einschließlich 

Feuerwehraufstellflächen und -zufahrten) soll über die bestehenden Grundstücke (Flurstücke  

830/2, 830/1, 820/5, 820/1) erfolgen. Zwischen der Fläche für die Betriebserweiterung und der 

Flächen für ein eingeschränktes Gewerbegebiet soll im städtebaulichen Entwurf keine Straße vorge-

sehen werden.  

 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude von Firma Brennenstuhl liegt unterhalb des im 

Süden bestehenden Geländes. Im Zuge der Erweiterung wird seitens der Firma Brennenstuhl ein 

Gebäudeanschluss in gleichen Höhen (EFH und Oberkante Attika) für einen betrieblich funktionie-

renden Ablauf und eine wirtschaftliche Bauweise gewünscht. Es wird davon ausgegangen, dass ein 

Höhensprung im Gelände zwischen der Gewerbefläche und der eingeschränkten Gewerbefläche 

entsteht. Der städtebauliche Entwurf soll eine verträgliche Lösung zum Übergang (u.a. Höhenabstu-

fung, Böschung, Eingrünung) ausarbeiten.   

 

Als Obergrenze für die Gewerbeflächen wird eine GRZ von 0,8 festgelegt. Die festgelegte GRZ er-

laubt hinsichtlich der gewerblichen Nutzung eine angemessene Grundstücksausnutzung. Zudem 

sollen im städtebaulichen Entwurf Aussagen zur Höhenentwicklung der gewerblich genutzten Ge-

bäude unter Berücksichtigung von Funktionalität und städtebaulich verträglichen Übergängen zur 

Wohnnutzung getroffen werden.  

 

Für das eingeschränkte Gewerbegebiet sollen die Grundstücke möglichst flexibel und additiv nutz-

bar sein. Die Ansiedlung von innovativem Gewerbe sowie nicht bis wenig störendem Gewerbe soll 

möglich sein. Es sollen Grundstücksgrößen von 800 m² bis zu 2000 m² mit einer möglichen Brutto-

grundfläche von 300 m² bis zu 1000 m² möglich sein. Die Entwicklung der gewerblichen Grundstü-

cke soll das Quartier bereichern.  

 

Durch die räumliche Nähe der geplanten und bestehenden gewerblichen Nutzungen (nördlich an-

grenzenden Gewerbegebiet Hofstrütle und Gansäcker) wirken Schallimmissionen auf das Plangebiet 

ein. Der städtebauliche Entwurf soll Aussagen zur Ausbildung eines Übergangs zwischen Wohnen 
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und Gewerbe (Trennungsgrundsatz) und zur räumlichen Nutzungsaufteilung (Abstufung der Nut-

zung, räumliche Übergänge/ Abgrenzung, freiräumliche Gestaltung) treffen.  
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